
Selbstablesung Ihrer Messgeräte 

BiƩe senden Sie uns das Formular innerhalb von 14 Tagen zu oder händigen Sie es Ihrem Hausverwalter zeitnah aus. 
Sollten uns bis dahin keine Werte vorliegen, so erfolgt gemäß Heizkostenverordnung eine Verbrauchsschätzung. 

Um die Selbstablesung gegenüber den Hausbewohnern bzw. der Hausverwaltung rechtssicher zu machen, müssen alle 
Werte auf diesem Beleg eingetragen werden. Siehe Beispiel letzte Zeile und biƩe beachten Sie die Ableseanleitung. 

 

 

 

__________________________________  ___________________________________ 
Ort, Datum, Uhrzeit      UnterschriŌ 
 

LIEGENSCHAFTS-NR. ABLESEDATUM/-UHRZEIT

ETAGE DER WOHNUNG NAME

LAGE DER WOHNUNG PLZ/ORT

ANZAHL ABLESEGERÄTE STRASSE/HAUSNUMMER

MOBILRUFNUMMER

EMAIL-ADRESSE
FÜR RÜCKFRAGEN

FALLS BEKANNT: VOR-/NACHMIETER (-NUTZER)

WZ HKV … 4321 16.749 16.800 Beispiel - Alle Werte ausfüllen !

      

BEMERKUNGRAUM GERÄTETYP GERÄTE-NR. 
le tzten 4 Stellen

AKTUELLER 
ANZEIGEWERT

STICHTAGSWERT

FL = Flur WOZ = Wohnzimmer SZ = Schlafzimmer KIZ = Kinderzimmer SZ = Schlafzimmer
BÜ = Büro KE = Keller HKE = Heizkeller BZ = Badezimmer WC = Toilette
ZI = Zimmer BÜ = Büro KÜ = Küche WK = Waschküche

HKV = Heizkostenverteiler WZ = Wärmezähler WWZ = Warmwasserzähler KWZ = Kaltwasserzähler  

Abkürzungen für RAUM

Abkürzungen für GERÄTETYP



 

Hinweis zur Selbstablesung von Messgeräten 

WICHTIG! Um die korrekte Zuordnung der Geräte nachvollziehen zu können, biƩen wir Sie neben dem 
SƟchtagswert auch die Gerätenummer zu noƟeren. 

Auf uns Homepage unter www.aww.immo finden Sie weitere InformaƟonen zur Selbstablesung und Hinweise zur Ab-
lesung der einzelnen Gerätehersteller. 

Noch einige rechtliche Hinweise zur Selbstablesung 

Ablesung, Zwischenablesung 

Heizkostenabrechnung und Ablesefehler bei der ErmiƩlung des anteiligen Verbrauchs 

Der BGH hat entschieden, dass bei fehlerhaŌem Ablesen der Messgeräte (Heizkostenverteiler) die Mieter/innen nicht 
berechƟgt sind, die Kosten einseiƟg zu kürzen. Bei einem Ablesefehler kann die verbrauchsabhängige Berechnung der 
Heizkosten auch miƩels der Gradtagszahlenmethode oder anhand von Vergleichswerten erfolgen. 
(BGH, Urteil vom 16.11.2005 – VIII ZR 373/04) 
 
Anmeldung Ablesetermin und Zugang zur Wohnung 

Der Ablesetermin für die Erfassungssysteme muss 10 bis 14 Tage vorher angekündigt werden. Der Ableser muss in die 
Wohnung gelassen werden. Der Vermieter kann dies noƞalls durch Gerichtsbeschluss erzwingen. 
(Landgericht Köln 1 S 81/88; WM 88, 87) 
 
Technische Prüfung 

Der Mieter muss - ebenso wie für die technische Prüfung und das Ablesen der Geräte - für die Montage der 
Verdunstungsgeräte die Mitarbeiter des jeweiligen Messdienstunternehmens in die Wohnung lassen. 
(Landgericht Düsseldorf, Urteil vom 18.12.1985, Az. 23 S 133/85, HKA 7/1986) 
 
UnterschriŌ ist verbindlich 

Hat der Mieter das Ableseprotokoll unterschrieben, so kann er sich im Nachhinein nicht mehr auf Ablesefehler berufen. 
In diesem Fall hat die Ehefrau das Ableseprotokoll durch ihre UnterschriŌ deklaratorisch anerkannt. Die Erklärung war 
ihm als eigene zuzurechnen. Damit sind alle Einwendungen abgeschniƩen, die am Tage der Ablesung bekannt waren 
oder die infolge Fahrlässigkeit nicht erkannt wurden, mithin auch die Einwendung der unzutreffenden Ablesung. 
(Landgericht Berlin, Urteil vom 04.06.1996, Az. 64, S. 97/96, HKA 1997,15) 
 
Zwischenablesung 

Die Heizkostenabrechnung kann bei einem Nutzerwechsel insgesamt nach Gradtagzahlen vorgenommen werden, wenn 
die Summe der Promillewerte nach der Gradtagzahlentabelle für den vergangenen Verbrauchszeitraum weniger als 400 
Promille beträgt. In einer Wohnung wurde im März eine Zwischenablesung gemacht. Die letzte Hauptablesung und der 
Ampullentausch waren im Dezember. Das Gericht schloss sich der Auffassung der entsprechenden Richtlinien der 
ArbeitsgemeinschaŌ Heiz- und Wasserkostenverteilung e.V. an. Darin ist festgelegt, dass Zwischenablesungen an 
Verdunstungsheizkostenverteilern nur dann sinnvoll sind, wenn von der Abrechnungsperiode mindestens 400 - aber 
höchstens 800 Gradtagzahlen abgelaufen sind. Die Zwischenablesung durŌe verworfen werden und die Trennung der 
Kosten auf Vor- und Nachmieter nach Gradtagzahlen wurde anerkannt. 
(Amtsgericht Rheine, Urteil vom 25.10.1994, Az. 4 C 308/94, HKA 04/95) 
 
Sie können uns den ausgefüllten Ablesebeleg binnen 14 Tagen nach Ablesedatum zukommen lassen unter: 

AWW Gries GmbH   oder an: abrechnung@aww.immo 
-Abrechnung- 
Kellerberg 11 
96110 Scheßlitz 


